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Helfen Sie Kindern in Deutsch-
land, sich zu selbstbewussten, 
starken, gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeiten zu entwickeln. 
Verschaffen Sie Kindern einen 
gleichberechtigten Platz in 
unserer Gesellschaft!
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anderen Beauftragten der Bundesregierung soll er/sie sich gezielt und 
differenziert der Wahrung und Erweiterung von Kinderrechten in allen 
gesellschaftlichen Bereichen widmen. Dieses ist durchaus sinnvoll, auch 
wenn hier letztlich eine neue bürokratische Struktur geschaffen werden 
muss. Schließlich ist es aber auch personal- und zeitaufwendig, wenn 
der Gesetzgeber in mühevoller Kleinarbeit aufgrund von Petitionen, 
Gerichtsurteilen oder Änderungsanträgen schon beschlossene Gesetze 
revidieren und an die Belange von Kindern anpassen muss. 

Diese kinderfeindliche Politik kann durch eine vorherige Prüfung der 
Vorhaben verhindert werden. Analog zu anderen Beauftragten hätte er/
sie nicht nur die Überwachung der aktuellen anstehenden Gesetzes-
vorhaben zu gewährleisten, sondern unterläge ebenso einer jährlichen 
Berichtspfl icht. Dadurch würde gleichzeitig ein öffentliches Forum für die 
berechtigten Belange und Interessen der Kinder geschaffen. Außerdem 
könnte die Institution Bundesbeauftragte(r) für Kinderrechte zu einer 
kompetenten Stelle werden, um auch in Einzelfällen für Klärung und Hilfe 
zu sorgen. 

Der/die Bundesbeauftragte für Kinderrechte beobachtet die Einhaltung 
und die Auswirkungen der zum Wohl und Schutz von Kindern und
 Jugendlichen erlassenen Vorschriften und die gesetzgeberischen und 
anderen Maßnahmen, die das Wohl und den Schutz von Kindern im 
Sinne des Artikel 3 der UN-Kinderrechtskonvention berühren. Zu 
ihren/seinen Aufgaben zählt auch die Beobachtung der gesetzgebe-
rischen und anderen Maßnahmen, die der Bund und die Länder in 
Erfüllung ihrer Verpfl ichtungen aus der UN-Kinderrechtskonvention 
ergreifen. 

Kinder sollen eine oder einen Beauftragten bekommen, der oder die 
sich für ihre Rechte verantwortlich fühlt, sich auf allen Ebenen für kin-
derfreundliche Reformen einsetzt und aktuelle Gesetzgebungs- und 
Verwaltungsverfahren auf deren Kinderfreundlichkeit überprüft. Zur 
besonderen Wirksamkeit der Institution Bundesbeauftragte(r) für Kinder-
rechte wird er/sie mit einem Vetorecht ausgestattet, wenn er/sie bei 
Gesetzgebungs- und Verwaltungsverfahren eine Verletzung der in der 
UN-Kinderrechtskonvention festgelegten Grundsätze, insbesondere der 
Vorrangstellung des Kindeswohls, feststellt.

Stand: 09. Juni 2008 

Dieses Positionspapier ist Teil der bundesweiten Kampagne des 
Deutschen Kinderhilfswerkes zum Thema Chancengleichheit für 
alle Kinder und Jugendlichen in Deutschland.

KINDERRECHTE PRÜFEN!
Bundesbeauftragte(r) für Kinderrechte
     


